
An die 
AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt für Gemeindenfinanzierung 7.3
Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1
39100 Bozen
Tel: 0471 411140 – 42
PEC: gemeindenfinanzierung.finanzalocale@pec.prov.bz.it

ANSUCHEN
um Finanzierung der zwischengemeindlichen Führung von Diensten 
für das Jahr 2026
einzureichen innerhalb 30. April 2026
[bookmark: _Hlk166134461]im Sinne der Zusatzvereinbarung Nr. 13 vom 19.11.2024 und
des LG Nr. 18 vom 16.11.2017

	A. Mit dem Ansuchen beauftragte Körperschaft

	Gemeinde / Bezirksgemeinschaft ………………… ………….……………………………………………

	Vertreten durch den/die gesetzlichen Vertreter/in
Vorname:						Zuname:
…………………………………………….		…………………………………………….

	B. An der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit beteiligte Gemeinden / Bezirksgemeinschaften mit der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde1 zum Stichtag 31. Dezember des vorletzten Jahres (lt. offiziellen Daten ISTAT)

	Gemeinde X1                                                                 Einwohnerzahl:

	Gemeinde X2                                                                 Einwohnerzahl:

	Gemeinde X3                                                                 Einwohnerzahl:

	Gemeinde X4                                                                 Einwohnerzahl:

	Gemeinde X5                                                                 Einwohnerzahl

	Bezirksgemeinschaft                                                      Einwohnerzahl:

	1 Bei Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern werden pauschal 5000 Einwohner angenommen. Bei Bezirksgemeinschaften werden pauschal 2.500 Einwohner angenommen.

	C. Vereinbarung zur gemeinsamen Führung von Diensten

	1. Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen den an der Zusammenarbeit beteiligten Gemeinden / Bezirksgemeinschaft am:


	2. Zeitraum der Zwischengemeindlichen Zusammenarbeit:
Beginn (TT.MM.JJ.)                                          Ende (TT.MM.JJ.)                                          

	3. Die der Vereinbarung zu Grunde liegenden Ratsbeschlüsse der einzelnen Gemeinden / Bezirksgemeinschaften:

	Gemeinde X1                                                    Beschluss Nr.                 Datum

	Gemeinde X2                                                    Beschluss Nr.                 Datum 

	Gemeinde X3                                                    Beschluss Nr.                 Datum

	Gemeinde X4                                                    Beschluss Nr.                 Datum

	Gemeinde X5                                                    Beschluss Nr.                 Datum

	Bezirksgemeinschaft                                         Beschluss Nr.                 Datum

	D. Zwischengemeindlich geführte Dienste

	
Für die folgenden zwischengemeindlich geführten Dienste wird um Finanzierung angesucht:

	


 Gemeindesekretärsdienst 

	Anzahl der zusammenarbeitenden Gemeinden2
	
	Multiplikator
	
	Beantragte Summe pro Dienst und Jahr

	

	x
	25.000
	=
	



Die antragstellende Gemeinde erklärt, dass folgende/r Gemeindesekretärssitz/e unbesetzt ist/sind:
a.) Gemeinde ____________________, b.) Gemeinde ____________________;

2 Bei Zusammenarbeit mit der Bezirksgemeinschaft beschränkt sich die Finanzierung auf die Anzahl der zusammenarbeitenden Gemeinden.
_______________________________________________________________________________



 Sekretariatsdienst
Mindestens 5 der folgenden Tätigkeiten müssen gemeinschaftlich ausgeführt werden (kennzeichnen):

	
	 Protokollamt 
 Beschlussverwaltung 
 Zustelldienst 
 Vertragsamt 
	  Verwaltung der Termine und Sekretariat des/r Bürgermeisters/in und der Gemeindeorgane
	 EDV-Dienst




 Steuern und Gebühren
 Buchhaltung / Rechnungswesen
 Urbanistik mit Einheitsschalter für das Bauwesen und Bauamt / private Bautätigkeit
 Demografische Dienste
 Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen

	Gesamtanzahl der Einwohner aller zusammenarbeitenden Körperschaften
	
	Teiler
	
	Quotient
	
	Multiplikator
	
	Beantragte Summe pro Dienst und Jahr

	

	:
	3.000
	=
	
	x
	25.000
	=
	




	


 Lizenzen und Handel
 Personalverwaltung

	Gesamtanzahl der Einwohner aller zusammenarbeitenden Körperschaften
	
	Teiler
	
	Quotient
	
	Multiplikator
	
	Beantragte Summe pro Dienst und Jahr

	

	:
	6.000
	=
	
	x
	25.000
	=
	






	E. Erklärung hinsichtlich der Modalität laut Artikel 3, Absatz 1, Buchstabe b) der Mustervereinbarung 

	
Die antragstellende Körperschaft erklärt:
· dass die Zusammenarbeit bei der zwischengemeindlichen Führung obenstehender Dienste in Form einer Übertragung der Dienste an die dienstverantwortliche Gemeinde / Bezirksgemeinschaft, gemäß Artikel 3, Absatz 1, Buschstabe b) der Mustervereinbarung, genehmigt mit BLR Nr. 1161/2018, in geltender Fassung, erfolgt.


	F. Erklärung

	
· Die antragstellende Gemeinde erklärt, dass der/die Dienst/e, welche das gegenständliche Ansuchen betreffen, nicht durch eine außerhalb ihres Einzugsgebietes liegende Gemeinde in zwischengemeindlicher Form für eine oder mehrere Gemeinde/n ihres Einzugsgebietes geführt wird/werden. 


	G. Anlagen

	
Die antragstellende Körperschaft legt folgende Anlagen gegenständlichem Ansuchen bei:

· Unterschriebene Vereinbarung/en

· Beschlüsse des Gemeinderates / Bezirksrates (Buchst. C, Nr. 3 dieses Ansuchens)


	H. Unterschrift

	
Digital unterschrieben vom gesetzlichen Vertreter / von der gesetzlichen Vertreterin der antragstellenden Gemeinde

Datum ______________________________


	I. Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016

	Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it  PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne des Landesgesetzes Nr. 18/2018 angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person die Direktorin pro tempore der Abteilung 7 an ihrem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden. Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgenden anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: dem Südtiroler Gemeindenverband, der Autonomen Region Trentino Südtirol. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogene Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln. Die genannten Rechtsträger handeln entweder als externe Auftragsverarbeiter oder in vollständiger Autonomie als unabhängige Rechtsinhaber. Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt. Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur Verfügung. Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.
 Die betroffene Person hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen.
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